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Betreff: Vorhaben 3 und 4, Abschnitt C2 
 
Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft (RPG) Südwestthüringen im 
Rahmen des Anhörungsverfahrens zur Planfeststellung der Höchstspannungsleitung 
Brunsbüttel – Großgartach (Vorhaben 3) und Wilster – Bergrheinfeld/West (Vor-             
haben 4), Abschnitt C2 (Bundeslandgrenze Niedersachsen/Hessen – Südlich Bundes-
landgrenze Hessen/Thüringen) gemäß § 22 NABEG 
(Beschluss-Nr.: PLA 38/421/2024) 
 
Mit Schreiben vom 30.01.2024 beteiligt die Bundesnetzagentur die RPG Südwestthüringen 
am o.g. Anhörungsverfahren. Die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme läuft bis zum 
04.04.2024.  
 
Die RPG Südwestthüringen gibt nachfolgende Stellungnahme ab:  
 
Die RPG Südwestthüringen ist zwischen den Kilometern 57 und 60 auf knapp 3,0 km westlich 
von Ifta (Stadt Treffurt, LK Wartburgkreis) sowie zwischen den Kilometern 65,5 und 66 (Grenz-
übertritt Hessen/Thüringen) auf ca. 250 m westlich von Lauchröden (Gerstungen, LK Wart-
burgkreis) vom Trassenverlauf beider Höchstspannungsleitungen räumlich betroffen. In der 
Stellungnahme der RPG Südwesttüringen vom 11.03.2021 im Rahmen der Antragskonferenz 
zum Planfeststellungsverfahren wurde bereits auf die zu querenden Vorranggebiete Landwirt-
schaftliche Bodennutzung, Freiraumsicherung (Grünes Band) und Hochwasserschutz (Werra) 
verwiesen. 
 
Wie in den Stellungnahmen der RPG Südwestthüringen zur Bundesfachplanung des SuedLink 
und den zugehörigen Erörterungsterminen mehrfach dargelegt wurde, ist durch die Vielzahl 
erheblicher methodischer und inhaltlicher Defizite im Planungsprozess (Analyse und Bewer-
tung) eine den Auswirkungen des Vorhabens auf die Belange der Raumordnung angemes-
sene Beurteilungsgrundlage nicht gegeben gewesen. Auf die Problematik des sachgerechten 
Nachweises der Zielvereinbarkeit wurde bereits in der Stellungnahme der RPG Südwestthü-
ringen zur Bundesfachplanung (Vorhaben 3 und 4, Abschnitt C) vom 04.06.2019 hingewiesen.  
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Ferner wurden in der Stellungnahme der RPG Südwestthüringen vom 11.03.2021 weitere Hin-
weise/Einwendungen gegeben, die u.a. Grundlage für eine ordnungsgemäße Ermittlung als 
Voraussetzung einer gerechten Abwägung im Zuge der Planfeststellung sein sollten.  
Dem wurde nur teilweise entsprochen. Insbesondere den Einwendungen bzw. auch eigenen 
Ankündigungen des Vorhabenträgers aus den Erörterungsterminen zur Bundesfachplanung 
zur sachgerechten Klärung bestimmter Fachfragen im Rahmen des Planfeststellungsverfah-
rens bzw. Einwendungen aus der Antragskonferenz zum Planfeststellungsverfahren in Bezug 
auf raumordnerische oder andere raumrelevante Belange wurde nicht angemessen Rechnung 
getragen. Dies betrifft insbesondere die sachgerechte Beurteilung der Vorranggebiete Land-
wirtschaftliche Bodennutzung (Konfliktwirkung: gering = mit dem Vorhaben vereinbar) und - 
damit in Beziehung stehend - die Einbeziehung der Folgewirkungen des Klimawandels bei der 
Beurteilung der zukünftigen Umweltauswirkungen des Vorhabens.  
 
Die generelle Kritik an den methodisch-inhaltlichen Mängeln sowie an der Durchführung des 
Verfahrens wird daher aufrechterhalten. 
 
 
 
Müller          
Vorsitzender des Planungsausschusses 
Landrat         
 
 


